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Blauzungenkrankheit. Nachdem mit der 
landesweiten impfaktion gegen die Blau
zungenkrankheit (Bt) bereits Mitte De
zember 2008 gestartet worden war, galt 
es, diese Aktion bis ende März 2009 zum 
Abschluss zu bringen. Durch den großen 
einsatz der 191 beauftragten impftierärzte 
wurde dieses Ziel auch erreicht. Obwohl 
insgesamt 158 Landwirte die Durchfüh
rung der impfung in ihren Beständen ver
weigerten und für bestimmte Kategorien 
von Rindern (Besamungsstiere, Mast
stiere in Boxenhaltung, Sentinelrinder) 
Ausnahmen von der impfpflicht bestan
den, wurde die angestrebte Durchimmu
nisierungsrate von mindestens 80 % er
reicht. in der Steiermark betrug sie bei 
Rindern 88,3 % und bei Schafen und Zie

gen gar 93,4 %. insgesamt wurden im 
Rahmen dieser Aktion in 16.963 stei
rischen Beständen 294.132 Rinder,  
65.571 Schafe und 9.032 Ziegen geimpft. 
Die Kosten für die dabei angefallenen 
tierärztlichen Honorare betrugen insge
samt 2,761.621 euro und wurden vom 
Bund getragen. Für die zusätzliche imp
fung nachgeborener, zum Weidegang 
bzw. zum späteren export bestimmter 
tiere stellte das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) kostenlos impfstoff zur 
Verfügung, der im Wege über die FA8C 
und die Bezirksverwaltungsbehörden an 
die impftierärzte verteilt wurde. im Rah
men dieser Aktion wurden bis ende Juni 
insgesamt 4.447 Rinder geimpft. Die 
 Kosten der impfung hatte der jeweilige 

Blutprobenentnahme bei Exporttier zum Nachweis der BT-Freiheit
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tierbesitzer selbst zu tragen. Neben der 
Bewältigung der logistischen Aufgaben 
im Zusammenhang mit der Btimpfung 
(Bedarfserhebung, impfstoffverteilung, 
impflistenerstellung, Dokumentation und 
Abrechnung der impfhonorare) waren die 
Veterinär behörden vor allem auch mit der 
Abklärung der von einigen tierbesitzern 
vermuteten impfschäden befasst. So wur
den von besorgten oder der impfung kri
tisch gegenüber stehenden Landwirten 
erkrankungs, Abortus und todesfälle 
sogar dann auf die stattgefundene Bt
impfung zurückgeführt, wenn sie erst 
viele Wochen später auftraten. Die Amts
tierärztinnen und Amtstierärzte nahmen 
diese Meldungen entgegen, veranlassten 
Sektionen verendeter tiere und führten 
gegebenenfalls auch erhebungen vor Ort 
durch. Bei Verwerfensfällen wurden 
zudem entsprechende Proben zur labor
diagnostischen Unter suchung entnom
men. Die Analyse der insgesamt 265 ein
gegangenen impfschadensmeldungen 
ergab, dass nur bei 20 todesfällen ein Zu
sammenhang mit der durchgeführten 
impfung nicht ausgeschlossen werden 
konnte. in diesen Fällen wurde ein ent
schädigungsbescheid nach dem tierseu
chengesetz erlassen und die tierbesitzer 
bekamen den geschätzten Verkehrswert 
der tiere ersetzt. Darüber hinaus be
schloss der Beirat der tierseuchenkasse 
des Landes Steiermark für jene 40 Abor
tusfälle von Rindern, die innerhalb von 
vier tagen nach der Btimpfung aufgetre
ten waren, eine außer ordentliche Beihilfe 
in der Höhe von 75 euro zu gewähren. 
Zur impfschadensproblematik ist anzu
merken, dass in  keinem der zahlreichen 
europäischen Länder, die in den Jahren 
2009 und 2010 flächendeckende imp
fungen gegen  Bluetongue durchgeführt 
haben, nennenswerte Prozentsätze an 

Nebenwirkungen beobachtet wurden. 
 Außerdem haben mehrjährige Vergleiche 
vorliegender Statistiken über die durch
schnittliche Anzahl von Abortusfällen und 
von verendeten tieren klar gezeigt, dass 
die Btimpfung keinen einfluss auf todes 
oder Fruchtbarkeitsraten hatte. Obwohl 
über die Notwendigkeit einer flächen
deckenden, mehrjährigen impfkampagne 
zur Verhinderung einer einschleppung der 
Bluetongue in Fachkreisen einigkeit be
stand, führte die medial und teilweise 
auch politisch unterstützte Kampagne 
heimischer impfgegner letztlich dazu, 
dass das BMG im Juli 2009 die Strategie 
der Pflichtimpfung aufgab und die Bt
Bekämpfungsverordnung so anpasste, 
dass nur mehr freiwillige impfungen mit 
voller Kostentragung durch den tierbesit
zer vorgesehen sind. Mit der durchge
führten Pflichtimpfung konnte im Jahr 
2009 eine einschleppung der Blau
zungenkrankheit in die Steiermark wir
kungsvoll verhindert werden. Ob dies 
auch mit der Strategie der freiwilligen 
impfung gelingt, werden die nächsten 
Jahre zeigen. Jedenfalls hat sich damit 
eine beträchtliche Kostenbelastung für 
alle Landwirte ergeben, die ihre tiere vor 
der Blauzungenkrankheit schützen wollen 
oder diese impfung für mögliche exporte 
in freie Regionen benötigen. Auch im 
 Zusammenhang mit der freiwilligen 
Btimpfung leistet die steirische Veteri
närverwaltung weiterhin Hilfestellung, 
indem den von den jeweiligen tierbesit
zern damit beauftragten tierärzten ent
sprechende impflisten auf elektronischem 
Wege zur Verfügung gestellt werden. Die 
Daten über durchgeführte impfungen 
werden wiederum in eine Datenbank 
 eingespielt, aus der sich der aktuelle 
impfstatus eines tieres jederzeit abrufen 
lässt. 
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Behörden als auch für die nationalen und 
internationalen Beobachter wertvolle er
kenntnisse, die bei möglichen künftigen 
Seuchenausbrüchen eine wichtige Hilfe 
für die Optimierung der Seuchenbekämp
fungsmaßnahmen sein werden.

Ausrüstung zur Seuchenbekämpfung. Um 
für den Ausbruch gefährlicher tierseuchen 
gerüstet zu sein, bedarf es unter anderem 
auch einer gewissen Bevorratung der zur 
Bekämpfung notwendigen Hilfsmittel und 
Materialien. Dazu zählen beispielsweise 
Schutzanzüge, Stiefel, impf und Blut
entnahmebestecke, Desinfektionsmittel 
sowie Medikamente und Geräte zur tö
tung seuchenkranker tiere. im Berichts
jahr wurde in den Räumlichkeiten der von 
der FA8C verwalteten tiertransportNot
versorgungsstelle Spielfeld ein Lager ein

PICORNA 09. Unter diesem titel fand in 
den Bundesländern Vorarlberg, tirol und 
Salzburg die zweite bundesländerüber
greifende MaulundKlauenseucheecht
zeitübung statt. Durch das angenommene 
Szenario wurden auch die Länder 
Schweiz, Liechtenstein und Deutschland 
in die Übung miteinbezogen. Nachdem 
die Steiermark bereits vor 5 Jahren Schau
platz der ersten MKSechtzeitübung war, 
hatten nun  einige steirische Amtstierärzte 
die Gelegenheit, als Beobachter das Ge
schehen zu verfolgen. Dr. Herfried Haupt, 
Amtstierarzt bei der Bezirkshauptmann
schaft Hartberg, wurde zudem als Spiel
leiter auserkoren und hatte die Aufgabe, 
den Ablauf zu koordinieren und den 
Übungsablauf durch spontane Vorgaben 
zu beeinflussen. Die gesamte Übung er
brachte sowohl für die teilnehmenden 

Fahrzeugdesinfektion bei MKS-Übung
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rantien bestätigt waren. eine durch den 
zuständigen Amtstierarzt durchgeführte 
Blutuntersuchung dieser tiere zeigte, 
dass ein Großteil von ihnen iBR/iPVposi
tiv war. Da Ungarn der Rücksendung nicht 
zustimmte, musste ihre tötung angeord
net und durchgeführt werden. Obwohl die 
eingeführten Rinder nach Aussagen des 
tierbesitzers keinen Kontakt mit anderen 
tieren seines Bestandes gehabt hatten, 
wurde eine zweimalige Blutuntersuchung 
dieser Rinder durchgeführt, bei der kein 
Hinweis auf eine infektion gefunden wer
den konnte. Überraschenderweise stellte 
sich aber im Zuge der periodischen Unter
suchungen im Frühjahr 2009 heraus, dass 
zahlreiche dieser tiere nun eine Serokon
version durchgemacht hatten. Damit 
 musste nach den Bestimmungen des iBR/
iPVGesetzes vorgegangen und eine Aus
merzung der Reagenten angeordnet wer
den. Da es gelang, den tierbesitzer zu 
überzeugen, den gesamten Bestand ab
zuschaffen, konnte die Seuche bald wie
der für erloschen erklärt werden. Um 
 sicherzugehen, dass von diesem Betrieb 
keine Weiterverbreitung erfolgt ist, wur
den auch umfangreiche Untersuchungen 
in umgebenden Betrieben durchgeführt, 
die jedoch keinen Hinweis auf eine iBR/
iPVinfektion ergaben. 

Tuberkulose. Als Konsequenz der Häu
fung von Seuchenfällen in Westösterreich 
hat das Gesundheitsministerium im Be
richtsjahr eine Novelle zur Rindertuberku
loseverordnung, BGBl. ii Nr. 322/2008 
i.d.F. BGBl. ii Nr. 381/2009, erlassen. Zen
trale elemente dieser Verordnung sind 
eine intensivierung der laufenden Über
wachung sowie eine detaillierte Festle
gung der Vorgangsweise im Falle eines 
tuberkuloseVerdachtes. Demnach kann 
der Gesundheitsminister auf Grund der 

gerichtet, in dem alle Hilfsmittel über
sichtlich gelagert und inventarisiert sind. 
im ernstfall wird dieses Lager auch als 
zentrale Ausgabestelle für zur Seuchenbe
kämpfung benötigte Materialien fungie
ren. Für den transport der am Seuchen
gehöft benötigten Ausrüstung, wie 
z. B. Desinfektionsmittel, Schutzanzüge, 
Duschzelt, tötetrafo und zangen wurde 
ein Autoanhänger angeschafft, der eben
falls in Spielfeld stationiert ist. Auch die 
Steirische tierkörperverwertungsgesell
schaft mbH&CoKG hat im Berichtsjahr auf 
Grund des bestehenden Leistungsver
trages mit der FA8C Anschaffungen hin
sichtlich der Seuchenbekämpfung getä
tigt und zwei neue Container für die im 
Seuchenfall allenfalls notwendige tötung 
von Geflügelbeständen mit Kohlendioxid 
angekauft.

IBR/IPV-Ausbruch. Wieder einmal hat sich 
gezeigt, wie gefährlich es sein kann, 
wenn tiere aus Ländern eingeführt wer
den, die nicht so einen hohen tierge
sundheitsstatus wie Österreich haben. So 
hat ein großer obersteirischer Rinderhal
tungsbetrieb bereits im Jahr 2008 einige 
Rinder aus Ungarn nach Österreich ver
bracht, für die im Gesundheitszeugnis 
nicht die erforderlichen zusätzlichen Ga

Materiallager für Tierseuchenbekämpfung
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dacht aber bei keinem der heimischen 
Schlachtrinder. Lediglich bei einem Rind, 
das aus tschechien zur Schlachtung in 
einen steirischen Schlachtbetrieb ver
bracht worden war, konnte das Vorliegen 
einer infektion mit Mycobacterium caprae 
nachgewiesen werden. 

Schweinepest-Übung. Zur Vorbereitung 
auf mögliche Ausbrüche gefährlicher tier
seuchen ist es erforderlich, die in derar
tigen Fällen notwendigen Abläufe schon 
im Vorhinein regelmäßig zu trainieren. 
Daher führte das team der FA8C im De
zember 2009 eine hausinterne Simulati
onsübung durch, bei der ein Ausbruch der 
klassischen Schweinepest in einem 
großen Schweine haltenden Betrieb des 
Bezirkes Leibnitz angenommen wurde. 
Dazu wurde das in den Räumlichkeiten 
der FA8C befindliche einsatzkoordina
tionszentrum (eiKO) aktiviert, das mit der 
notwendigen technischen infrastruktur 
zur Kommunikation und Nutzung diverser 
Datenbanken ausgestattet ist. Aufgabe 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
war es, in möglichst kurzer Zeit die vom 
angenommenen Seuchenbetrieb ausge
hende Schutz und Überwachungszone zu 
definieren und die Anzahl der darin be
findlichen Schweine bzw. Haltungsbe
triebe zu ermitteln. Weiters waren auf

epidemiologischen Situation ein Gebiet 
für einen bestimmten Zeitraum zum „tbc
Sonderuntersuchungsgebiet“ erklären, in 
dem alle tiere einer behördlichen Unter
suchung mittels tbctests zu unterziehen 
sind. Klar geregelt ist auch, dass im Falle 
des Nachweises von tuberkulose bei 
einem tierhalter oder bei einer in dessen 
Haushalt lebenden Person alle tiere un
verzüglich von einem Amtstierarzt kli
nisch zu untersuchen und einem tbctest 
zu unterziehen sind. Nach wie vor stellt 
die amtliche Schlachttier und Fleischun
tersuchung im Rahmen der tuberkulose
Surveillance einen wesentlichen Faktor 
für die Früherkennung eines allfälligen 
Seuchengeschehens dar. Die  FA8C hat 
daher die Fleischuntersuchungstierärzte 
nochmals darauf hingewiesen, verdäch
tige pathomorphologische Verände
rungen unverzüglich der zuständigen 
 Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen, 
damit eine amtstierärztliche Abklärungs
untersuchung veranlasst werden kann. im 
Jahr 2009 wurde bei insgesamt 16 in der 
Steiermark geschlachteten Rindern ein 
tbcVerdacht angezeigt und in der Folge 
eine Probenentnahme und Untersuchung 
am nationalen Referenzlabor für tuberku
lose der AGeS in Mödling durchgeführt. 
Mikrobiologisch bestätigte sich der Ver Tierseuchenübung im EIKO der FA8C

TBC-Verdacht bei Fleischuntersuchung
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rechtlichen Vorgaben entsprach, hat das 
Gesundheitsministerium eine entspre
chende Anpassung der Binnenmarktver
ordnung vorgenommen. Da in diesem 
Zusammenhang jedoch noch viele Fragen 
des konkreten Vollzugs offen blieben, hat 
die FA8C im Berichtsjahr eine Arbeits
gruppe mit jenen Amtstierärzten etabliert, 
die mit der Aufsicht über derartige ein
richtungen befasst sind. Dabei wurden 
konkrete Vorschläge erarbeitet, unter 
welchen Bedingungen derartige Neuzu
lassungen erfolgen könnten. Vertreter 
dieser Arbeitsgruppe wurden auch zu 
diesbezüglichen Beratungen auf Bundes
ebene eingeladen.

Tiertransportkontrollen. Große mediale 
Aufregung gab es im Jahr 2009 über einen 
beanstandeten Zootiertransport. Das be
treffende, aus Polen stammende Fahrzeug 
war bei einer Verkehrskontrolle von der 
Polizei angehalten worden und hatte ver
schiedene, für einen Zoo in Oberitalien 
bestimmte tiere geladen. Die beiden zur 
Kontrolle beigezogenen Amtstierärzte 
stellten fest, dass bei diesem transport 
zwar einige Mängel bestanden, ordneten 
aber im interesse der tiere den Weiter
transport an. Der Hauptgrund dafür war, 
dass die Organisation einer geeigneten 

grund der im Verbrauchergesundheits
informationssystem zur Verfügung ste
henden informationen mögliche Kontakt
betriebe zu ermitteln und diverse fiktive 
Standardschreiben (Sperrbescheid, Pres
seaussendung, informationsschreiben 
usw.) zu verfassen. Die ausschließlich in
terne Übung machte wieder einmal deut
lich, wie groß der Aufwand in einem sol
chen Seuchenfall ist, und unterstrich die 
Bedeutung einer entsprechenden Aufga
benverteilung.

Transportbeschau. Nach den Bestim
mungen des tierseuchengesetzes sind 
Rinder, einhufer, Schafe und Ziegen vor 
einem Verbringen ins Ausland von Amts
tierärzten einer transportbeschau zu un
terziehen. Für diese Untersuchung kann 
der Landeshauptmann Gebühren festset
zen. in der Steiermark bestand schon seit 
vielen Jahren eine transportbeschauge
bührenverordnung, die aber aufgrund der 
geänderten Rechtslage angepasst werden 
musste. im Juli 2009 trat dann die Steier
märkische transportbeschaugebührenver
ordnung, LGBl. Nr. 46/2009, in Kraft. Die 
für die transportbeschau von der jewei
ligen Bezirksverwaltungsbehörde vorge
schriebenen Gebühren werden von der 
bei der FA8C eingerichteten transportbe
schaukasse eingehoben. Die Mittel wer
den hauptsächlich für die Beschaffung 
von Fachliteratur sowie für die amts
tierärztliche Fortbildung verwendet.

Zulassung von Sammelstellen. Nachdem 
sich  im Zuge einer im Jahr 2008 stattge
fundenen inspektion des Lebensmittel 
und Veterinäramtes (FVO) der europä
ischen Kommission gezeigt hatte, dass 
die österreichweit gepflogene Praxis der 
Zulassung von Sammelstellen und Han
delseinrichtungen nicht ganz den europa

Laderampe einer Sammelstelle
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vorübergehenden Unterbringung der z.t. 
exotischen tiere (Kaimane, Papageien, 
Störche) aufgrund des dafür erforder
lichen Zeitaufwandes belastender für die 
tiere gewesen wäre als die Weiterfahrt 
zum Bestimmungsort in italien. Um inter
nationale tiertransporte noch besser 
überwachen zu können, wurden auch die 
regelmäßig von der ASFiNAG zur Über
prüfung der  Autobahnmautabgabe durch
geführten Gesamtableitungen des Ver
kehrs genutzt. So war bei diesen, teil
weise auch in der Nacht durchgeführten 
Kontrollen jeweils eine Amtstierärztin 
oder ein Amtstierarzt der FA8C anwesend, 
um angehaltene tiertransportfahrzeuge 
zu kontrollieren. Weiters wurde die von 
der ASFiNAG gebotene Möglichkeit ge
nutzt, den Schwerverkehr mittels der 
in Autobahntunneln installierten Video
kameras zu beobachten. im Falle der 
Feststellung eines internationalen tier
transportes kann dann eine Kontrolle vor 
Ort veranlasst werden. Wie bereits im 
Vorjahr hat sich dabei gezeigt, dass die 
Anzahl der internationalen tiertransporte, 
die im transit durch die  Steiermark durch
geführt werden, aufgrund der strengen 
Kontrollen deutlich abgenommen hat. 
Wesentlich ist auch die tiertransportkon
trolle an heimischen Schlachthöfen. 

Daher evaluierten Amts tierärzte der FA8C 
die tätigkeit der dafür zuständigen 
Fleischuntersuchungs tier ärzte und setz
ten Maßnahmen zur Vereinheitlichung der 
Vorgangsweise, Dokumentation und Be
richterstattung betreffend diese Kontrol
len. Weiters fand eine Besprechung mit 
Vertretern des Viehhandels statt, in der 
die bei Kontrollen aufgefallenen Mängel 
diskutiert wurden. 

Tierschutz-Workshop. Die bereits vor 
 einigen Jahren gegründete tierschutz 
Arbeitsgruppe steirischer Amtstierärzte 
war auch im Berichtsjahr sehr aktiv und 
hat außer ihren regelmäßigen Arbeits
gruppensitzungen, bei denen aktuelle 
Probleme des Vollzugs diskutiert wurden, 
im November 2009 einen zweitägigen 
Workshop zum thema tierschutz in der 
Rinderhaltung durchgeführt. Dabei be
sichtigten 14 steirische Amtstierärztinnen 
und Amtstierärzte die permanente Aus
stellung  verschiedenster Aufstallungs
systeme in einer Halle der Rieder Messe. 
Durch gemeinsame Besprechung und 
praktische Abmessung der Haltungsein
richtungen sollten allfällige Unterschiede 
in der Beurteilung hinsichtlich Überein
stimmung mit den geltenden Haltungs
vorschriften beseitigt werden. im An

Tiertransportkontrolle

Beurteilung einer Rinderaufstallung
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und Schulungsinstitut für tierschutzge
rechten Umgang mit Schlacht und Zucht
tieren (bsi®) insgesamt 17 Schlachthöfe, 
um die einhaltung der tierschutzschlacht
verordnung zu kontrollieren. Die diesbe
züglichen Kontrollberichte wurden dann 
von der FA8C analysiert und den für den 
Vollzug des tierschutzgesetzes zustän
digen Bezirksverwaltungsbehörden erfor
derlichenfalls mit dem Auftrag übermit
telt, entsprechende Maßnahmen zur Män
gelbeseitigung anzuordnen und Strafver
fahren einzuleiten. Die erfahrungen bele
gen, dass sich die bereits seit mehreren 
Jahren durchgeführten bsi®Kontrollen so
wie die tägliche Überwachung des tier
schutzes bei der Schlachtung durch die 
Fleischuntersuchungs tierärzte bestens be
währt haben.

schluss erörterten die tierschutzrefe
renten der oberösterreichischen und der 
steirischen Landesregierung aktuelle Pro
bleme im Vollzug des tierschutzrechts, 
insbesondere hinsichtlich der Anwendung 
gesetzlicher Übergangsfristen. Am zwei
ten tag wurden zwei Rinderhaltungs
betriebe besichtigt, in denen mit den 
 Betriebsführern, ihrem Betreuungstierarzt 
und dem zuständigen Amtstierarzt die 
sich aus dem jeweiligen Haltungssystem 
ergebenden Probleme eingehend disku
tiert wurden. 

Tierschutz am Schlachthof. im Berichts
jahr veranlasste die FA8C wieder ein ex
ternes tierschutzaudit an den großen 
steirischen Schlachtbetrieben. Dabei 
überprüften experten vom Beratungs 

Überprüfung einer Elektrobetäubungsanlage
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einer Betriebsbesichtigung im ersten stei
rischen KuhCafé in Anger bei Weiz.

Bundesländeraudit. Die Verordnung (eG) 
Nr. 882/2004 schreibt vor, dass die zu
ständigen Behörden bei ihren Kontrollen 
nach dokumentierten Verfahren vorgehen 
müssen und ihre tätigkeit im Rahmen 
eines Auditverfahrens zu überprüfen ist. 

Schulung der Polizei. Auf ersuchen
des Landespolizeikommandos Steiermark 
richtete die FA8C im Berichtsjahr eine 
zweitägige Schulungsveranstaltung für 
die Verwaltungsrechtslehrer der Sicher
heitsexekutive aus. Bei dieser Veranstal
tung, an der Polizeibeamte aus allen Bun
desländern teilnahmen, erläuterten Amt
stierärztinnen und Amtstierärzte der 
FA8C, der Bezirkshauptmannschaften 
Murau und Weiz sowie des Magistrates 
Graz, welche Aufgaben der Polizei bei der 
Unterstützung der Veterinärbehörden zu
kommen. Dabei wurden die gesetzlichen 
Grundlagen beleuchtet und praktische 
Beispiele aus dem Bereich des Vollzugs 
des tierschutz, tiertransport, tierarznei
mittel und tierseuchenrechtes aufge
zeigt. Diese von den teilnehmern als sehr 
aufschlussreich empfundene Veranstal
tung gab auch Raum zu ausgiebigen Dis
kussionen und fand ihren Abschluss mit Audit am Schlachthof

Betriebsbesichtigung der Schulungsgruppe der Polizei
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Zulassungsanforderungen oder aus ande
ren Gründen auf eine Zulassung verzich
teten und den Schlachtbetrieb einstell
ten, verblieben immerhin 695 Betriebe, 
die bis Jahresende 2009 eine Zulassung 
erlangten. Diese weisen durchwegs einen 
sehr hohen Standard auf. 

Schulung amtlicher Tierärzte. Nach den 
Bestimmungen des Lebensmittelsicher
heits und Verbraucherschutzgesetzes 
(LMSVG) hat der Landeshauptmann dafür 
zu sorgen, dass die amtlichen tierärzte 
entsprechend geschult sind, um ihre Kon
trollaufgaben erfüllen zu können. Daher 
hat die FA8C im Frühjahr 2009 eine Schu
lung all jener amtlichen tierärzte durch
geführt, die Hygienekontrollen in Fleisch
betrieben durchführen. Schwerpunkt die
ser Fortbildungsveranstaltung war die 
Überprüfung der betrieblichen eigenkon
trolle. Weiters hat die FA8C ein Schu
lungsvideo zur praktischen Durchführung 
der Fleischuntersuchung und der Pro
benentnahme für die mikrobiologische 
Fleischuntersuchung angefertigt, das den 
Fleischuntersuchungstierärzten im Zuge 
von mehreren regionalen Fortbildungs
veranstaltungen vorgeführt wurde. in 
Fortsetzung eines bereits im Jahr 2008 
begonnenen Schulungsprogramms absol
vierten zudem alle steirischen Amts
tierärztinnen und Amtstierärzte mehrere, 
von der FA8C gemeinsam mit der Veteri
närabteilung des Amtes der Kärntner Lan
desregierung organisierte Ausbildungs
module zu den themenbereichen „tier
schutz beim Schlachten, tNP, tSe, Zoono
sen und amtliche Kontrollen“ sowie „tier
schutz beim transport und bei der tötung 
von tieren“. Schließlich führte die FA8C 
im Rahmen der evaluierung der Fleisch
untersuchungstierärzte entsprechende 
schriftliche Prüfungen über das bei den 

Zur Realisierung dieser Audits wurde in 
Österreich ein Konzept erstellt, das im 
Berichtsjahr erstmals umgesetzt wurde. 
Demnach kontrollieren sich die Bundes
länder gegenseitig und stellen dafür er
fahrene, speziell ausgebildete Amts
tierärztinnen und Amtstierärzte zur Ver
fügung. in Begleitung eines Beobachters 
des Gesundheitsministeriums wird so 
jedes Bundesland im Abstand von drei 
Jahren durch ein inspektionsteam in je
weils unterschiedlichen Aufgabengebie
ten überprüft. in der Steiermark fand ein 
diesbezügliches Audit im November 2009 
statt und hatte die Aufgabe, die einhal
tung der Anforderungen der Verordnung 
(eG) Nr. 882/2004 im Bereich des tier
schutzes, der Schlachttier und Fleischun
tersuchung und der Rückstandskontrolle 
zu überprüfen. Das ergebnis dieser mehr
tägigen Überprüfung war überaus positiv, 
denn die inspektoren waren mit dem 
Kontrollsystem in der Steiermark sehr zu
frieden.

Zulassung von Betrieben. Rechtzeitig bis 
zum Jahresende wurde das überaus auf
wendige Projekt der Zulassung von bis
her nur registrierungspflichtigen Schlacht
betrieben mit geringer Kapazität abge
schlossen. Dafür mussten insgesamt 867 
derartige Schlachtbetriebe von den Amts
tierärztinnen und Amtstierärzten aufge
sucht und auf die einhaltung sämtlicher 
Zulassungsbedingungen überprüft wer
den. Waren die Anforderungen erfüllt, 
teilte die FA8C den Betrieben per Be
scheid eine neue Zulassungsnummer zu 
und übermittelte den zuständigen Fleisch
untersuchungstierärzten einen einschub 
mit entsprechender Ziffernfolge für die 
neuen ovalen Genusstauglichkeitskenn
zeichen. Während einige der bisher regis
trierten Schlachtbetriebe aufgrund der 
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den diese umgehend abgestellt und die 
betreffenden trichinenuntersucherinnen 
und trichinenuntersucher entsprechend 
instruiert. Weiters veranstaltete die FA8C 
eine spezielle Fortbildungsveranstaltung 
für diese Untersuchungsorgane. Die er
gebnisse eines ende 2009 durchgeführten 
Ringtests in allen österreichischen Unter
suchungsstellen zeigte ganz klar den er
folg dieser Maßnahmen. Die steirischen 
Labors schnitten nämlich bei diesem 
Ringtest überdurchschnittlich gut ab.

Fortbildungskursen der Veterinärakade
mie der Österreichischen tierärztekam
mer oder durch Selbststudium erworbene 
Wissen der amtlich beauftragten tierärzte 
durch.

Evaluierung der Trichinenlabors. Neben 
dem zentralen trichinenuntersuchungsla
bor der FA8C, in dem trichinenproben 
von Betrieben mit geringer Schlachtkapa
zität untersucht werden, gibt es in der 
Steiermark noch insgesamt 12 derartige 
Labors direkt an Großschlachthöfen. Um 
eine ordnungsgemäße trichinenuntersu
chung zu gewährleisten, bedarf es nicht 
nur geschulten Personals, sondern auch 
einer entsprechenden Laborausstattung. 
Schließlich ist auch die exakte einhaltung 
der Untersuchungsvorschriften von ent
scheidender Bedeutung. All diese Aspekte 
wurden im Berichtsjahr im Zuge einer von 
der FA8C durchgeführten evaluierung 
sämtlicher trichinenuntersuchungslabors 
überprüft. in den wenigen Fällen, in 
denen kleinere Mängel bestanden, wur

Schulung für Amtstierärztinnen und Amtstierärzte

Überprüfung eines Trichinenlabors
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typhimurium positiv befundeten Lege
hennenherden ein Vermarktungsverbot 
für Frischeier an. Da für derartige Fälle 
seit einiger Zeit Versicherungsmodelle 
existieren, erfolgte eine Sanierung der 
Betriebe vor allem durch Abschaffung der 
betreffenden Herden und Durchführung 
der erforderlichen Reinigungs und 
Desinfek tionsmaßnahmen.

Campylobacter-Baseline-Study. im Laufe 
des Berichtsjahres wurde die eUweite 
Studie zur Prävalenz von Campylobacter 
bei Mastgeflügel zum Abschluss gebracht, 
die ergab, dass dieser Keim in 47,8 % der 
österreichischen Masthühnerherden bzw. 
bei 78,4 % der beprobten Schlachtkörper 
österreichischer Hühner zu finden ist. Mit 
Ausnahme einiger weniger Mitglied
staaten wurden derartige Prävalenzen eU
weit festgestellt. Da interventionsmög
lichkeiten zur Senkung der Prävalenz der
zeit sehr begrenzt sind, kommt der dies
bezügliche Bericht der europäischen Le
bensmittelagentur eFSA zum Schluss, 

Mikrobiologische Eigenkontrolle. in Fort
führung eines bereits im Jahr 2008 be
gonnenen Projektes in Großschlachtbe
trieben wurde im Berichtsjahr die betrieb
liche eigenkontrolle in kleineren gewerb
lichen Schlachtbetrieben überprüft. Die 
eigenkontrolle umfasst die mit Verord
nung (eG) Nr. 2073/2005 vorgeschriebene 
mikrobiologische Prozesshygiene und die 
regelmäßige Überprüfung der Reinigung 
und Desinfektion. Zur Überprüfung, ob 
diese eigenkontrollsysteme den gesetz
lichen Anforderungen entsprechen und in 
geeigneter Weise angewendet werden, 
suchte ein Amtstierarzt der FA8C 17 die
ser Betriebe auf und kontrollierte die Do
kumentation und die ergebnisse der von 
den Betrieben selbst oder in ausgelager
ten Labors durchgeführten Untersu
chungen. Zur Überprüfung der Plausibili
tät der dabei festgestellten ergebnisse 
entnahm er auch selbst entsprechende 
Proben, die dann im Labor der FA8C 
 mikrobiologisch untersucht wurden. Das 
ergebnis der evaluierung wurde den 
 Betrieben mit allenfalls notwendigen Auf
trägen zur Mängelabstellung übermittelt.

Amtliche Salmonellenüberwachung. Auf
grund der Geflügelhygieneverordnung 
sind amtliche Probenahmen zur Salmo
nellenuntersuchung nicht nur in Legehen
nenbetrieben, sondern seit Anfang 2009 
auch in 10 % der Geflügelmastbetriebe 
mit mehr als 5.000 Masthühnern durchzu
führen. Während bei den insgesamt 445 
beprobten Legehennenbetrieben in 25 
Fällen Salmonellen nachgewiesen wur
den, war keine der in den 20 beprobten 
Mastbetrieben gezogenen Proben Salmo-
nella-positiv. Aufgrund der gesetzlichen 
Vorgaben ordneten die zuständigen Be
zirkshauptmannschaften für die 12 als 
Salmonella enteritidis bzw. Salmonella 

Probenahme in einem Geflügelbetrieb
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Eutergesundheitsdienst. Um die Service
leistung des Steirischen eutergesund
heitsdienstes (eGD) noch zu optimieren, 
wurde in Zusammenarbeit mit den stei
rischen Molkereien eine Möglichkeit ge
schaffen, dass tierbesitzer die von ihnen 
gezogenen Milchproben bei der Milchab
holung den tankmilchfahrzeugen mitge
ben können. Von der Molkerei holt dann 
ein von der FA8C beauftragter Kurier
dienst die Proben ab und bringt sie be
reits am nächsten Morgen zur Unter
suchung ins eGDLabor der FA8C. Damit 
erspart sich der Landwirt die einsende
kosten und aufgrund der kurzen einsen
dezeiten kann auch im Sommer eine 
hohe Qualität der Proben und damit auch 
der Untersuchungsergebnisse gewähr
leistet werden. eine weitere innovation 
im Berichtsjahr war die Fertigstellung 
einer Datenbank für alle vom eGD durch
geführten Untersuchungen und die eta
blierung einer elektronischen Befund
übermittlung. Diese Datenbank eröffnet 

dass eine ausreichende erhitzung von Ge
flügelfleisch sowie strikte Küchenhygiene 
die wichtigsten Maßnahmen zur Verhin
derung von Campylobacterbedingten Le
bensmittelinfektionen darstellen. Um die 
Möglichkeiten zur Senkung der Campylo
bacterPrävalenz auf Landesebene zu er
örtern, hat die FA8C eine Besprechung 
mit Vertretern der Geflügelschlachtbe
triebe und der Hühnermäster durchge
führt, bei der unter anderem die Durch
führung eines diesbezüglichen For
schungsprojektes beschlossen wurde. 

Proben für Campylobacternachweis

Milchprobenentnahme zur Kontrolle der Eutergesundheit
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%) wurden aufgrund geringer Mängel mit 
Sanktionsstufe 1 und 5 (4 %) wegen gra
vierender Abweichungen mit Sanktions
stufe 5 belegt. Schwerpunkte der tätig
keit der Geschäftsstelle des tGD neben 
der Verwaltung der teilnehmer und der 
Abrechnung der Betriebserhebungen 
waren die Unterstützung von Forschungs
projekten zur Bekämpfung von Frucht
barkeitsstörungen bei Zuchtsauen, zur 
Grundfutterbewertung beim Rind und 
zum Gesundheitsmonitoring bei Schlacht
lämmern sowie die Veranstaltung von 
Fortbildungstagungen für tGDtierärzte. 
So wurde unter anderem im Berichtsjahr 
ein spezifisches Ausbildungsprogramm 
zum thema „Bestandsbetreuung von 
 Rinderbetrieben“ gestartet. Viel Zeit 
wurde auch in die Ausarbeitung eines 
tGDQualitäts manage ment handbuches 
und einer quantifizierbaren Betriebs  
erhe bungs checkliste für Schweine und 
Rinder betriebe auf eDVBasis inves tiert.

die Möglichkeit verschiedenster statis
tischer Auswertungen zur erfassung lan
desweiter langjähriger trends oder zur 
Beurteilung der eutergesundheit eines 
Betriebes über einen längeren Zeitraum 
hinweg.

Tiergesundheitsdienst. im Berichtsjahr 
hatte der Steirische tiergesundheits
dienst (tGD) wieder eine Zunahme der 
teilnehmer zu verzeichnen. So nahm 
die Anzahl der teilnehmenden Landwirte 
um 99 und die Anzahl der tGDtierärzte 
um 6 zu. Mit Stichtag 31. Dezember 
2009 waren insgesamt 7.663 Landwirte 
und 216 tierärzte teilnehmer am tGD. 
erfreulich war wiederum das ergebnis 
der externen Kontrollen von insgesamt 
sechs tGDtierärzten und 126 tGD 
tierhaltern, die bei 117 überprüften 
Landwirten und bei allen überprüften 
tierärzten eine einstufung in Sanktions
stufe 0 ergab. Nur vier Landwirte (3,17 

Blutprobenentnahme bei Zuchtschwein




